
Stadt Voerde (Niederrhein) 
Der Bürgermeister                                                      

 1

 

Drucksache Nr.: 275 
 

  

Dezernat 
III 

Fachbereich 
Planungsamt 

Datum 
22. Februar 2011 

Verfasser 
Herr Seydel 

Öffentliche Sitzung Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen
Keine 

Beratungsfolge Beratungstermine Zuständigkeit 
Planungs- und Umweltausschuss 
Haupt- und Finanzausschuss  
Ausschuss für Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung  
Stadtrat 

1.3.2011 
8.3.2011 
9.3.2011 
15.3.2011 

Empfehlung 
Empfehlung 
Empfehlung 
Beschluss 

   

Tagesordnungspunkt  

Einzelhandelskonzept 
Abgrenzung des Nahversorgungsstandorts Friedrichsfeld-Ost 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Nahversorgungsstandort Friedrichsfeld-Ost wird gemäß der Anlage zur 
Drucksache 275 abgegrenzt. 

 

Sachverhalt/Rechtslage/Begründung: 

Mit Beschluss vom 30.10.2007 hat der Stadtrat auf Grundlage der Drucksache Nr. 686 in 
Ergänzung zum Beschluss des Einzelhandelskonzepts aus dem Jahr 2005 drei Standorte für 
die Nahversorgung in Voerde festgelegt. Sie ergänzen die Haupt- und Nebenzentren an den 
Stellen, wo diese nicht mehr fußläufig aus den Siedlungsgebieten erreicht werden können. 

Um auf der Grundlage einer solchen Festlegung Entscheidungen über den Standort und die 
Größe von Nahversorgungseinrichtungen treffen zu können, war es erforderlich, den Ein-
zugsbereich eines Nahversorgungsstandorts sowie seine Abgrenzung zu bestimmen. Die 
Abgrenzung stieß bei dem Nahversorgungsstandort Friedrichsfeld-Ost auf Schwierigkeiten, 
weil der historische Nahversorgungsbereich an der Einmündung Hugo-Mueller-Straße / Alte 
Hünxer Straße nicht mehr über einen Lebensmittelversorger verfügt, während mehr als 300m 
entfernt zwei Discounter und ein Getränkemarkt diese Funktion übernommen haben. Beide 
Standorte konnten nicht in die Abgrenzung einbezogen werden, weil der Versorgungsstand-
ort dann viel zu groß geworden wäre. Die genaue Festlegung des Nahversorgungsstandorts 
Friedrichsfeld-Ost wurde daher seinerzeit ausgeklammert. 
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In der Zwischenzeit wurde der Bebauungsplan Nr. 63 mit der 2. Änderung in seinem Kernbe-
reich überarbeitet. Gegenstand der Planung waren unter anderem die Standorte der beiden 
Discounter und des Getränkemarktes. Mit der Entscheidung über die planungsrechtlichen 
Festsetzungen für die betroffenen Grundstücke war indirekt auch der künftige Standort der 
Nahversorgung im Siedlungsbereich Friedrichsfeld-Ost zu bestimmen. 

Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Bürgeranhörung brachte kein einheitliches Bild. 
Während einerseits einige Bürger sich dafür aussprachen, im Bereich der "neuen" Betriebe am 
Kurierweg weitere kleine Läden anzusiedeln, um damit den Standort allmählich nach Osten 
zu verlagern, forderten andere Stimmen eine Erhaltung der gewachsenen Betriebe am "alten" 
Standort. Es wurde daher eine gutachtliche Untersuchung in Auftrag gegeben, um zu einer 
Entscheidung zu kommen. 

Diese Untersuchung (Anlage 2 zur Drucksache Nr. 63 - Festlegung des Plankonzepts für den 
Bebauungsplan Nr. 63/2. Änderung) geht von dem Erhalt des gewachsenen Nahversor-
gungsstandorts im Bereich der Einmündung Hugo-Mueller-Straße / Alte Hünxer Straße aus 
und empfiehlt, trotz der relativ großen Entfernung, den an der Alten Hünxer Straße gelege-
nen Plus-Markt (heute Netto) als funktional mit dem Standort verbundenen Lebensmittelver-
sorger zu entwickeln. Dagegen seien die beiden im Gewerbegebiet liegenden Betriebe am 
Kurierweg lediglich im Bestand zu sichern. Eine künftige Entwicklung in ihrem Umfeld sei 
abzulehnen, weil der Standort nicht mehr in den Wohnsiedlungsbereich integriert sei. 

Auf dieser Grundlage wurde das Planverfahren der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 63 
zu Ende geführt. Entsprechende Regelungen, die die Entwicklungsmöglichkeiten und Gren-
zen für das Grundstück des heutigen Discounters an der Alten Hünxer Straße betreffen, 
konnten jedoch nur für den Geltungsbereich des Bebauungsplans festgesetzt werden. Es 
fehlt daher noch die Abgrenzung des traditionellen Nahversorgungsstandorts an der Alten 
Hünxer Straße zwischen Hugo-Mueller-Straße und Am Birkenhain. 

Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung ist in erster Linie der Besatz mit Einrichtungen, 
die einen zentralen Bereich ausmachen. Das sind neben dem Einzelhandel Betriebe des Le-
bensmittelhandwerks, Arztpraxen, Gastronomie usw. Diese Einrichtungen sind ausschließlich 
in dem Gebiet zwischen der Hugo-Mueller-Straße, der Alten Hünxer Straße, der Straße Am 
Birkenhain und dem Fichtenweg vorhanden. Für diesen Bereich setzt der geltende Bebau-
ungsplan Nr. 83 Mischgebiet fest, so dass auch durch die Bauleitplanung die Zweckbestim-
mung eines Versorgungszentrums dokumentiert wird.  

Die Abgrenzung soll darüber hinaus Möglichkeiten für eine angemessene Erweiterung um-
fassen. Jedoch legt die bauliche Struktur (Eigenheime oder zweigeschossige Mietwohnungs-
bebauung) in den angrenzenden Gebieten in keiner Weise eine Ausdehnung der Geschäfts-
nutzung nahe. Dagegen könnte in der Zukunft möglicherweise der Grünstreifen zwischen 
der Bebauung und der Alten Hünxer Straße ebenso wie die nicht für Fahrbahn und Bür-
gersteige benötigte Verkehrsfläche an der Hugo-Mueller-Straße für bauliche Erweiterungen 
genutzt werden. Daher wird vorgeschlagen, den Nahversorgungsbereich jeweils bis zu den 
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Fahrbahnkanten der umliegenden Straßen abzugrenzen. Diese Abgrenzung ist in der Anlage 
dargestellt. 

Durch diese Abgrenzung wird ein gewisser Raum geschaffen, um - bei teilweiser Inan-
spruchnahme des heutigen Bestands - zukünftig auch neuere Geschäftsgebäude errichten 
zu können. Eine Anpassung des Bebauungsplans müsste in diesem Fall voraussichtlich erfol-
gen. 

 

S p i t z e r 

 

 

 

Anlage: Abgrenzung des Nahversorgungsstandorts Friedrichsfeld-Ost 
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Stellungnahme Erster Beigeordneter: 

 

Stellungnahme Beigeordneter: 

 

 


